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Erklärung zur IT-Sicherheit 

Zur Gewährleistung der informationstechnischen Sicherheit im IT-System des 

Auftraggebers 

erkläre/n ich/wir, dass ein Zugriff auf das IT-System des Auftraggebers nicht 
mithilfe Schaden stiftender Software erfolgen wird und ich/wir dies vor der 
Leistungserbringung gesondert prüfen und bestätigen werden. 

 gewährleiste/n ich/wir, dass die dabei zu verwendende Hard- und/oder Software 
frei von Funktionen ist, die die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit der 
Hardware, anderer Hard- und/oder Software oder von Daten gefährden und 
den Vertraulichkeits- oder Sicherheitsinteressen des Auftraggebers 
zuwiderlaufen, insbesondere durch Funktionen zum unerwünschten Absetzen/ 
Ausleiten von Daten, Funktionen zur unerwünschten Veränderung/Manipulation 
von Daten oder der Ablauflogik oder Funktionen zum unerwünschten Einleiten 
von Daten oder unerwünschte Funktionserweiterungen. 

 

 


